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Bordvorräte, darunter Lebensmittel, Getränke und 
Tabakwaren, werden bei der Einfuhr in das Territo
rium des anderen Abkommenspartners von allen Zoll
gebühren, Inspektionsgebühren sowie anderen Gebüh
ren ' und Abgaben unter der Bedingung befreit,, daß 
diese Luftfahrzeuge wieder ausgeführt werden und die 
vorgenannten Ausstattungen und Vorräte bis zur Aus
fuhr an Bord des Luftfahrzeuges bleiben.

(2) Von den in Absatz 1 genannten Gebühren und 
Abgaben werden auch befreit

a) Bordvorräte, die in das Territorium des einen 
Abkommenspartners mitgeführt und zum Ver
brauch an Bord der Luftfahrzeuge bestimmt sind, 
die im internationalen Luftverkehr von dem be
nannten Luftverkehrsunternehmen des anderen 
Abkommenspartners eingesetzt werden;

b) Ersatzteile und die übliche Ausstattung, die in das 
Territorium deS einen Abkommenspartners ein
geführt werden und für den Betrieb oder die Re
paratur. der Luftfahrzeuge bestimmt sind, die im 
internationalen Luftverkehr von dem benannten 
Luftverkehrsunternehmen des anderen Abkom
menspartners eingesetzt werden;

c) Treib- und Schmierstoffvorräte, die zur Versor
gung der Luftfahrzeuge bestimmt sind, die im 
internationalen Luftverkehr von dem benannten 
Luftverkehrsunternehmen des einen Abkommens
partners eingesetzt werden, selbst wenn diese auf 
Streckenabschnitten über dem Territorium jenes 
Abkommenspartners verbraucht werden, auf dem 
sie an Bord genommen wurden.

(3) Werbematerial des benannten Luftverkehrsunter
nehmens des einen Abkommenspartners, insbesondere 
Prospekte, Flugpläne und Kalender, das nicht zum Ver
kauf bestimmt ist, wird auf dem Territorium des ande
ren Abkommenspartners von Zollgebühren sowie ande
ren Gebühren und Abgaben unter der Bedingung be
freit, daß das Material die Bezeichnung des benannten 
Luftverkehrsunternehmens trägt und seiner Art und 
Menge nach dem Charakter der Tätigkeit dieses Luft
verkehrsunternehmens entspricht.

(4) Wenn die gesetzlichen Bestimmungen und Vor
schriften eines der Abkommenspartner dies vorsehen, 
werden die Luftfahrzeuge sowie die in den Absätzen 
1—3 genannten Gegenstände der Kontrolle durch die 
Zollorgane dieses Abkommenspartners unterworfen.

(5) Die an Bord der Luftfahrzeuge eines der beiden 
Abkommenspartner verbleibenden üblichen Bordaus
rüstungsgegenstände, Ersatzteile, Bordvorräte, Treib- 
und Schmierstoffe dürfen auf dem Territorium des an
deren Abkommenspartners nur mit Zustimmung der 
Zollorgane dieses Abkommenspartners entladen wer
den. Die Zollorgane können verlangen, daß diese Aus
rüstungsgegenstände und Vorräte so lange unter ihre 
Aufsicht gestellt werden, bis sie wieder ausgeführt oder 
anderweitig in Übereinstimmung mit den Zollbestim
mungen verwendet werden.

Artikel 13 •

Die von den Abkommenspartnem benannten Luftver
kehrsunternehmen sind berechtigt, auf dem Territorium 
des anderen Abkommenspartners eine Vertretung mit 
dem notwendigen Personal zu unterhalten. Die Abkom
menspartner gewähren der Vertretung und ihrem Per

sonal die erforderliche Unterstützung. Das Personal die
ser Vertretung soll sich aus Staatsbürgern der Abkom
menspartner zusammensetzen.

Artikel 14
(1) Jeder Abkommenspartner wird den Luftfahrzeu

gen des benannten Luftverkehrsunternehmens des an
deren Abkommenspartners jede Hilfe gewähren, wenn 
sich diese auf seinem Territorium in Not befinden.

(2) Im Falle einer Notlandung, eines Unfalls oder 
eines sonstigen Flugvorkommnisses auf dem Territo
rium eines Abkommenspartners oder auf dem Teil des 
offenen Meeres, das zu seinem FIR-Bereich gehört, 
leistet dieser Abkommenspartner den in Not geratenen 
Luftfahrzeugen des anderen Abkommenspartners sowie 
deren Besatzungen und Fluggästen jede erforderliche 
Hilfe. Er informiert den anderen Abkommenspartner 
unverzüglich von dem Vorkommnis und den eingeleite
ten Maßnahmen, sichert die Post, das Gepäck und die 
Fracht, die sich an Bord befinden, und befördert diese 
so schnell wie möglich mit anderen Transportmitteln 
zum Bestimmungsort. Die Kosten für die Maßnahmen 
werden von dem Luftverkehrsunternehmen getragen, 
auf dessen Luftfahrzeug sich die Hilfeleistung bezieht.

(3) Im Falle einer Notlandung oder eines Unfalls, bei 
dem ein Luftfahrzeug oder dessen Ausrüstung bedeu
tend beschädigt wurde oder bei dem Menschen getötet 
oder verletzt wurden oder ein schwerwiegender Scha
den am Boden entstand, leitet die Luftfahrtbehörde des 
Abkommenspartners, auf dessen Territorium das Vor
kommnis eingetreten ist, unverzüglich eine Untersu
chung ein. Sie ersucht außerdem gleichzeitig die Luft
fahrtbehörde des anderen Abkommenspartners, Beob
achter für die Untersuchung zu benennen. Der Ab
kommenspartner, der die Untersuchung durchführt, 
übermittelt der Luftfahrtbehörde des anderen Abkom
menspartners sobald wie möglich einen Bericht und die 
Untersuchungsergebnisse.

Artikel 15

Alle Zahlungen und Verrechnungen, die sich aus der 
Durchführung dieses Abkommens ergeben, werden ent
sprechend den Bestimmungen der für beide Abkom
menspartner jeweils geltenden Zahlungsabkommen un
ter Berücksichtigung der in den Staaten der Abkom
menspartner geltenden Devisenbestimmungen durchge
führt.

Artikel 16
Die Abkommenspartner werden sich über beiderseits 

interessierende Fragen ihrer Tätigkeit in internatio
nalen Organisationen auf dem Gebiet der zivilen Luft
fahrt und bezüglich internationaler Konventionen auf 
diesem Gebiet konsultieren und dabei Zusammen
arbeiten.

Artikel 17
(1) Die Luftfahrtbehörden der Abkommenspartner 

werden bei der Durchführung dieses Abkommens und 
seiner Anlagen eng Zusammenarbeiten. Sie werden sich 
bei Bedarf gegenseitig konsultieren.

(2) Meinungsverschiedenheiten und Streitfragen, die 
bei der Durchführung und Auslegung dieses Abkom
mens und seiner Anlagen entstehen, werden durch un
mittelbare Verhandlungen zwischen den Luftfahrtbe
hörden und — wenn diese zu keinem Erfolg führen — 
auf diplomatischem Wege gelöst.


